
 

Praxisfall 1: Vorräte – Der richtige Ausweis im Bereich 
Vorratsvermögen 

 

 
Sachverhalt 

Gegenstand der Müsli & Milch GmbH, Stuttgart, ist der Erwerb und die Weiterveräußerung 
von Milch- und Getreideprodukten aller Art. Im Berichtsjahr wurde sowohl mit der eigen-
ständigen Produktion von Molkereiprodukten als auch mit der Produktion von Abfüllanlagen 
begonnen. Diese Joghurtabfüllanlagen werden ausschließlich an Dritte veräußert. Im Rah-
men der Inventur wurden u. a. die nachfolgenden Vermögensgegenstände erfasst.  
 

Nr. Vermögensgegenstände Ausweis 

1. Kunststoffbecher für die Joghurtmengen  

2. Fremdbezogenes Hydrauliköl für die Joghurtabfüllmaschine  

3. Fremdbezogene Geschenkartikel  

4. Reserve- und Ersatzteile für eigengenutzte Maschinen, die nicht dem 
AV dienen 

 

5. Heizöl in der Produktion  

6. Geschmacksverstärker  

7. Büromaterial  

8. Werbematerial und Kataloge für Kunden  

9. Vorräte der Werksküche  

10. Nägel, Schrauben, Lacke, Klebematerialien  

11. Eigenerstellte Geschenkartikel (Weihnachtsmolke)  

12. Reinigungs- und Schmiermittel für die Produktion  

13. Dosenmaterial (leer) für das neue Produkt „Dosenmolke“  

14. Fremdbezogenes Steuerungsinstrument für die Konsole der  
Joghurtabfüllmaschine  

 

15. Abfallstoffe (die der Weiterveräußerung dienen)  

16. Abfallstoffe (die der Rückführung in die Produktion dienen)  

17. Leihemballagen (Pfandgut, Paletten, Säcke etc.)  

18. Farb- bzw. Konservierungsmittel für die Milchproduktion  

19. Rohmolke zur 
- Weiterverarbeitung vorgesehen 
- Weiterveräußerung vorgesehen 

 

20. Selbsterstellte Hydraulikvorrichtung, die als Ersatzteil selbstständig  
weiterveräußert werden soll 

 

21. Einzubauende Pumpe für die Joghurtabfüllmaschine (fremdbezo-
gen) 

 

 

 

Fragestellung 

Ordnen Sie die Vermögensgegenstände dem zutreffenden Bilanzposten zu. 
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